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I. Der Versicherungsschutz (§§ 1-4) 

§ 1 Gegenstand der Versicherung 

1. Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versi-
cherungsschutz (Deckung) für den Fall, dass er wegen ei-
nes bei der Ausübung der von Ihm angezeigten beruflichen 
Tätigkeit – von ihm selbst oder einer Person, für die er ein-
zutreten hat – begangenen Verstoßes von einem anderen 

aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat 
rechtlichen Inhalts 

für einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht wird. 
Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Per-
sonenschäden (Tötung, Verletzung des Körpers oder 
Schädigungen der Gesundheit von Menschen) noch Sach-
schäden (Beschädigung, Verderben oder Vernichten oder 
Abhandenkommen von Sachen) sind, noch sich aus sol-
chen – von dem Versicherungsnehmer oder einer Person, 
für die er einzutreten hat, verursacht – Schäden herleiten. 

Als Sachen gelten insbesondere auch Geld und geldwerte 
Zeichen. 

2. Falls eine juristische Person für sich selbst Versicherung 
nimmt, so besteht der Versicherungsschutz hinsichtlich der 
ihren Organen und Angestellten zur Last fallenden Verstö-
ße, soweit sie diese gesetzlich zu vertreten hat, und zwar 
mit der Maßgabe, dass in der Person des Verstoßenden 
gegebene subjektive Umstände, durch welche der Versi-
cherungsschutz beeinflusst wird (vgl. z. B. § 4 Ziffer 5 und 
6), als bei der Versicherungsnehmerin selbstvorliegend 
gelten. 

§ 2 Vorwärts- und Rückwärtsversicherung 

1. Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen aller vom 
Beginn des Versicherungsschutzes an (§ 3) bis zum Ablauf 
des Vertrages vorkommenden Verstöße. 

2. Die Rückwärtsversicherung bietet Deckung gegen in der 
Vergangenheit vorgekommene Verstöße, welche dem Ver-
sicherungsnehmer oder versicherten Personen oder sei-
nen Sozien (§ 16 Ziffer 1) bis zum Abschluss der Rück-
wärtsversicherung nicht bekannt geworden sind. Bei 
Antragstellung ist die zu versichernde Zeit nach Anfangs 
und Endpunkt zu bezeichnen. 

Als bekannter Verstoß gilt ein Vorkommnis, wenn es vom 
Versicherungsnehmer, mitversicherten Personen oder sei-
nen Sozien, als – wenn auch nur möglicherweise – objektiv 
fehlsam erkannt oder ihnen, wenn auch nur bedingt, als 
fehlsam bezeichnet worden ist, auch wenn Schadener-
satzansprüche weder erhoben noch angedroht noch be-
fürchtet worden sind. 

3. Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung verur-
sacht, gilt im Zweifel der Verstoß als an dem Tag began-
gen, an welchem die versäumte Handlung spätestens hät-
te vorgenommen werden müssen, um den Eintritt des 
Schadens abzuwenden. 

4. Der Versicherungsschutz umfasst die Folgen aller während 
der Versicherungsdauer begangenen Verstöße, die dem 
Versicherer nicht später als zwei Jahre nach Beendigung 
des Versicherungsvertrages gemeldet werden. 

§ 3 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes, Zah-
lung des Erstbeitrages 

1. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des 
Versicherungsscheins durch Zahlung des Beitrags, der im 
Antrag angegebenen Kosten und etwaiger öffentlicher Ab-
gaben. 

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 
Abschluss des Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem Be-
ginn des Versicherungsschutzes. 

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig be-
zahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt 
ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der Versiche-
rer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat. 

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren 
Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem 
Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrages 
eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat. 

Wird der erste Beitrag erst nach dem als Beginn der Versi-
cherung festgesetzten Zeitpunkt eingefordert, alsdann aber 
ohne Verzug bezahlt, beginnt der Versicherungsschutz mit 
dem vereinbarten Zeitpunkt. 

2. Der Versicherungsschutz umfasst sowohl die Abwehr un-
berechtigter Schadenersatzansprüche und die Freistellung 
des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadener-
satzverpflichtungen. 

3. Die Versicherungssumme stellt den Höchstbetrag der dem 
Versicherer – abgesehen vom Kostenpunkt (siehe Ziffer   
6) –  in jedem einzelnen Schadenfall obliegende Leistung 
dar. 

Dabei kommt nur eine einmalige Leistung der Versiche-
rungssumme in Frage, 

a) gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Per-
sonen, auf welche sich der Versicherungsschutz er-
streckt; 

b) bezüglich eines aus mehreren Verstößen fließenden 
einheitlichen Schadens; 

c) bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Dabei 
gilt mehrfaches, auf gleicher oder gleichartiger Fehler-
quelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitli-
cher Verstoß, wenn die betreffenden Angelegenheiten 
miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stehen. 

4. Es ist – auch abgesehen von dem Fall der Versicherung 
des eigenen Risikos – ohne Zustimmung des Versicherers 
nicht zulässig, dass der Versicherungsnehmer Abmachun-
gen trifft oder Maßnahmen geschehen lässt, die darauf 
hinauslaufen, dass ihm die Selbstbeteiligung erlassen, ge-
kürzt oder ganz oder teilweise wieder zugeführt wird. 

Widrigenfalls mindert sich die Haftpflichtsumme um den 
entsprechenden Betrag. 

5. An einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur 
Abwendung der zwangsweisen Beitreibung der Haftpflicht-
summe zu leisten ist, beteiligt sich der Versicherer in dem-
selben Umfang wie an der Ersatzleistung. 

6. Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer anhän-
gig gewordenen, einen gedeckten Haftpflichtanspruch be-
treffenden Haftpflichtprozesses sowie einer wegen eines 
solchen Anspruchs mit Zustimmung des Versicherers vom 
Versicherungsnehmer betriebenen negativen Feststel-
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lungsklage oder Nebenintervention gehen zu Lasten des 
Versicherers. 

Es gilt aber folgendes: 

d) Übersteigt der Haftpflichtanspruch die Versicherungs-
summe, trägt der Versicherer die Gebühren und 
Pauschsätze nur nach der der Versicherungssumme 
entsprechenden Wertklasse. Bei den nicht durch 
Pauschsätze abzugeltenden Auslagen tritt eine ver-
hältnismäßige Verteilung auf Versicherer und Versiche-
rungsnehmer ein. 

e) Übersteigt der Haftpflichtanspruch nicht die Selbstbe-
teiligung, treffen den Versicherer keine Kosten. 

f) Sofern ein Versicherungsnehmer sich selbst vertritt 
oder sich durch einen Sozius oder Mitarbeiter vertreten 
lässt, werden ihnen eigene Gebühren nicht erstattet. 

7. Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich an dem Widerstand des Versicherungsnehmers 
scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung 
an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen 
und Kosten nicht aufzukommen. 

§ 4 Ausschlüsse 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, bezieht sich 
der Versicherungsschutz nicht auf Haftpflichtansprüche: 

1. welche vor ausländischen Gerichten geltend gemacht wer-
den – dies gilt auch im Falle eines inländischen Vollstre-
ckungsurteils (§ 722 ZPO) –; wegen Verletzung und Nicht-
beachtung ausländischen Rechts; wegen einer im Ausland 
vorgenommenen Tätigkeit; 

2. soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über 
den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen; 

3. aus der Überschreitung von Voranschlägen und Krediten; 
aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen Vermittlung oder 
Empfehlung von Geld-, Grundstücks- und anderen wirt-
schaftlichen Geschäften; 

4. wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kas-
senführung, durch Verstöße beim Zahlungsakt, durch Ver-
untreuung des Personals des Versicherten entstehen; 

5. wegen Schäden durch bewusstes Abweichen von Gesetz, 
Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des Machtgebers 
(Berechtigten) oder durch sonstige bewusste Pflichtverlet-
zung; 

6. von Sozien und Angehörigen des Versicherungsnehmers 
sowie von Personen, welche mit ihm in häuslicher Ge-
meinschaft leben, es sei denn – was die Ansprüche von 
Angehörigen und in häuslicher Gemeinschaft lebenden an-
langt – dass es sich um Ansprüche eines Mündels gegen 
seinen Vormund oder eines Betreuten gegen seinen Be-
treuer handelt. 

Als Angehörige gelten: 

a) der Ehegatte des Versicherungsnehmers; 

b) der Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschafts-
gesetzes oder vergleichbarer Partnerschaft nach dem 
Recht anderer Staaten; 

c) wer mit dem Versicherungsnehmer in gerader Linie  
oder im zweiten Grad der Seitenlinie verwandt oder 
verschwägert ist. 

7. von juristischen Personen, wenn die Majorität der Anteile, 

und von sonstigen Gesellschaften, wenn ein Anteil dem 
Versicherungsnehmer oder Versicherten oder einem Sozi-
us oder Angehörigen des Versicherungsnehmers oder Ver-
sicherten gehört; 

8. aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers als Leiter, 
Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied privater Unterneh-
mungen, Vereine, Verbände und als Syndikus; 

9. aus § 69 Abgabenordnung; 

10. aus bankmäßigem Betrieb und bankmäßiger Tätigkeit 
(Scheck-, Wechsel-, Giro-, Depositen-, Kontokorrent-, De-
visen-Verkehr, Akkreditiv-Geschäfte usw.); 

11. wegen Schäden, die in Einbußen bei Darlehen und Kredi-
ten bestehen, welche das Rechtssubjekt erleidet, bei dem 
der Versicherungsnehmer oder Versicherte als Beamter 
oder sonst angestellt ist oder zu dem er im Verhältnis eines 
Vorstehers oder eines Mitgliedes eines Vorstandes-, Ver-
waltungs- oder Aufsichtskollegiums steht. Dies gilt nicht, 
soweit die Einbußen verursacht sind durch Verstöße bei 
der Rechtsverfolgung; 

12. die sich aus Vertragsstrafen, Bußen und Entschädigungen 
mit Strafcharakter (z. B. punitive oder exemplary dama-
ges), sowie nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den 
damit in Zusammenhang stehenden Regressansprüchen 
nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichar-
tiger Bestimmungen anderer Länder ergeben; 

13. aus Erfüllungsansprüchen und Erfüllungssurrogaten wie: 

– auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz 
statt der Leistung; 

– wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nach-
besserung durchführen zu können; 

– wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen-
standes oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver-
tragsleistung geschuldeten Erfolges; 

– auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 

– auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung 
der Leistung; 

– wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Er-
satzleistungen. 

Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprü-
che handelt. 

II.  Der Versicherungsfall (§§ 5 und 6) 

§ 5 Versicherungsfall, Schadenanzeige, weitere Behand-
lung des Schadenfalles, Obliegenheiten und Zahlung 
des Versicherers 

1. Versicherungsfall 

Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist der Ver-
stoß, der Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer zur Folge haben könnte. 

Als Verstoß gilt ein Vorkommnis, wenn es vom Versiche-
rungsnehmer, mitversicherten Personen oder seinen So-
zien, als – wenn auch nur möglicherweise – objektiv fehl-
sam erkannt oder ihnen, wenn auch nur bedingt, als fehl-
sam bezeichnet worden ist, auch wenn Schadenersatzan-
sprüche weder erhoben noch angedroht noch befürchtet 
worden sind. 
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2. Schadenanzeige 

2.1  Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Scha-
denersatzansprüche erhoben wurden, dem Versicherer in-
nerhalb einer Woche anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn 
gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche gel-
tend gemacht werden. 

2.2  Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbe-
fehl oder ein Mahnbescheid erlassen, hat der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu er-
statten, auch wenn er den Versicherungsfall selbst bereits 
angezeigt hat. 

2.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch  ge-
richtlich geltend gemacht, Prozesskostenhilfe beantragt 
oder wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er au-
ßerdem unverzüglich Anzeige zu erstatten. Das Gleiche 
gilt im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen Verfügung 
oder eines selbständigen Beweisverfahrens. 

2.4  Durch die Absendung der Anzeige werden die Fristen ge-
wahrt. 

Für die Erben des Versicherungsnehmers tritt anstelle der 
Wochenfrist jeweils eine Frist von einem Monat. 

3. Weitere Behandlung des Schadenfalls 

3.1  Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Wei-
sungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es 
für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem 
Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schaden-
berichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung 
und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach 
Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Scha-
dens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür erfor-
derlichen Schriftstücke übersandt werden. 

3.2  Den aus Anlass eines Schadenfalles erforderlichen 
Schriftwechsel hat der Versicherungsnehmer unentgeltlich 
zu führen. 

3.3  Sonstigen anfallenden Aufwand sowie auch die Kosten 
eines vom Versicherungsnehmer außergerichtlich beauf-
tragten Bevollmächtigten werden nicht erstattet. 

3.4  Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, hat 
der Versicherungsnehmer die Prozessführung dem Versi-
cherer zu überlassen, dem von dem Versicherer bestellten 
oder bezeichneten Anwalt Vollmacht zu erteilen und alle 
von diesem oder dem Versicherer für nötig erachteten Auf-
klärungen zu geben. Gegen Mahnbescheide oder Verfü-
gungen von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz hat 
er, ohne die Weisung des Versicherers abzuwarten, 
fristgemäß Widerspruch zu erheben und die erforderli-
chen Rechtsbehelfe zu ergreifen. 

3.5  Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beteiligung 
oder Abwehr des Anspruchs ihm zweckmäßig erscheinen-
den Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers 
abzugeben. 

3.6  Eine Streitverkündigung seitens des Versicherungsneh-
mers an den Versicherer ist nicht erforderlich; die Kosten 
einer solchen werden vom Versicherer nicht ersetzt. 

4. Zahlung des Versicherers 

Steht fest, was der Versicherer zu leisten hat, sind die fälli-
gen Beiträge spätestens innerhalb einer Woche, die Ren-
ten an den Fälligkeitsterminen zu zahlen. Die Leistungen 
des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort 
außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungs-

union angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Ver-
sicherers mit dem Zeitpunkt erfüllt, in dem der EURO-Be-
trag bei einem in der Europäischen Währungsunion gele-
genen Geldinstitut angewiesen ist. Der Versicherer kann 
jedoch verlangen, dass der Versicherungsnehmer seinen 
Schadenanteil an eine vom Versicherer bestimmte Stelle 
abführt und die Quittung dar über dem Versicherer einsen-
det. Die einwöchige Frist läuft in diesem Fall vom Eingang 
der Quittung an. 

Bei außergerichtlicher Erledigung des Versicherungsfalls 
soll, wenn möglich, die in Schriftform abgegebene Erklä-
rung des Anspruchserhebenden, dass er für seine Ansprü-
che befriedigt sei, beigebracht werden; der Versicherer 
kann Beglaubigung der Unterschrift des Anspruchserhe-
benden verlangen. 

§ 6 Rechtsverlust 

1. Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich ver-
letzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versiche-
rungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtfolge hingewiesen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Oblie-
genheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versi-
cherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-
lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig da-
von, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 2. zustehendes 
Kündigungsrecht ausübt. 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit, die er 
vor Eint ritt des Versicherungsfalls zu erfüllen hat, kann der 
Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kennt-
nis von der Obliegenheitsverletzung in Schriftform fristlos 
kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegen-
heitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-
lässigkeit beruhte. 

III.  Das Versicherungsverhältnis (§§ 7–18) 

§ 7 Versicherung für fremde Rechnung, Abtretung des 
Versicherungsanspruches und Rückgriffsansprüche 

1. Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche ge-
gen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst 
erstreckt, finden alle in dem Versicherungsvertrag bezüg-
lich des Versicherungsnehmers getroffenen Bestimmungen 
auch auf diese Personen sinngemäß Anwendung. Die Aus-
übung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 
ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu; dieser bleibt 
neben dem Versicherten für die Erfüllung der Obliegenhei-
ten verantwortlich. 

2. Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst sowie seiner 
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Angehörigen gegen den Versicherten sind, soweit nichts 
anderes vereinbart ist, von der Versicherung ausgeschlos-
sen. 

3. Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder 
abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an 
den geschädigten Dritten ist zulässig. 

4. Rückgriffsansprüche 

4.1  Rückgriffsansprüche des Versicherungsnehmers gegen 
Dritte, ebenso dessen Ansprüche auf Kostenersatz, auf 
Rückgabe hinterlegter und auf Rückerstattung bezahlter 
Beträge sowie auf Abtretung gemäß § 255 BGB gehen in 
Höhe der vom Versicherer geleisteten Zahlung ohne weite-
res auf diesen über. Der Übergang kann nicht zum Nach-
teil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 
Der Versicherer kann die Ausstellung einer Abtretungsur-
kunde verlangen. 

4.2  Rückgriff gegen Angestellte des Versicherungsnehmers 
wird nur genommen, wenn der Angestellte seine Obliegen-
heiten vorsätzlich verletzt hat. 

4.3  Hat der Versicherungsnehmer auf einen Anspruch gemäß 
Ziffer 4.1 oder ein zu dessen Sicherung dienendes Recht 
verzichtet, bleibt der Versicherer nur insoweit verpflichtet, 
als der Versicherungsnehmer beweist, dass die Verfolgung 
des Anspruchs ergebnislos geblieben wäre. 

§ 8 Beitragszahlung, Beitragsregulierung und Beitrags-
rückerstattung 

1. Beitragszahlung 

1.1  Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeit-
raums fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu 
dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versiche-
rungssteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils 
vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

1.2  Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum 
angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung 
nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, 
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie un-
verzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungs-
aufforderung des Versicherers erfolgt. 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der 
Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen 
hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Grün-
den zu vertreten, dass der Beitrag wieder holt nicht einge-
zogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig 
Zahlungen außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlan-
gen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des 
Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu 
in Textform aufgefordert worden ist. 

1.3  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten 
hat.  

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. Wird ein 

Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wo-
chen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, 
wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Ist die 
Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart Zin-
sen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtfolgen 
angibt, die nach den Ziffern 1.4 und 1.5 mit dem Fristablauf 
verbunden sind. 

1.4  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem 
Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn 
er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 1.3 Abs. 3 da-
rauf hingewiesen wurde. 

1.5  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er 
den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziffer 1.3 Abs. 3 darauf hingewiesen hat. Die Kündi-
gung kann auch bereits bei der Bestimmung der Zahlungs-
frist ausgesprochen werden. In diesem Fall wird die Kündi-
gung zum Ablauf der Zahlungsfrist wirksam, wenn der Ver-
sicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt noch mit der Zah-
lung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer in 
der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 1.3 Abs. 3 hinzuwei-
sen.  

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung 
oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbun-
den worden ist, innerhalb eines Monats nach dem Ablauf 
der Zahlungsfrist den angemahnten Betrag, besteht der 
Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ab-
lauf der Zahlungsfrist nach Ziffer 1.4 und der Zahlung ein-
getreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

 Die Kündigung kann auch bereits bei der Bestimmung der 
Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem Fall wird 
die Kündigung zum Ablauf der Zahlungsfrist wirksam, 
wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt noch 
mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versiche-
rungsnehmer in der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 1.3 
Abs. 3 hinzuweisen.  

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung 
oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbun-
den worden ist, innerhalb eines Monats nach dem Ablauf 
der Zahlungsfrist den angemahnten Betrag, besteht der 
Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ab-
lauf der Zahlungsfrist nach Ziffer 1.4 und der Zahlung ein-
getreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.  

1.6  Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Ver-
zug ist. Ferner kann der Versicherer für die Zukunft   jähr-
liche Beitragszahlung verlangen. 

2. Beitragsregulierung 

2.1  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt einer 
Aufforderung des Versicherers, welche auch durch einen 
der Beitragsrechnung aufgedruckten Hinweis erfolgen 
kann, Mitteilung darüber zu machen, ob und welche Ände-
rungen in dem versicherten Risiko gegenüber den zum 
Zwecke der Beitragsbemessung gemachten Angaben ein-
getreten ist. Diese Anzeige ist innerhalb eines Monats 
nach Erhalt der Aufforderung zu machen. Auf Verlangen 
des Versicherers sind die Angaben durch die Geschäftsbü-
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cher oder sonstige Belege nachzuweisen. 

Unrichtige Angaben zum Nachteil des Versicherers berech-
tigen diesen, eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des 
festgestellten Beitragsunterschiedes vom Versicherungs-
nehmer zu erheben, sofern Letzterer nicht beweist, dass 
die unrichtigen Angaben ohne ein von ihm zu vertretendes 
Verschulden gemacht worden sind. 

2.2  Auf Grund der Änderungsanzeige oder sonstiger Feststel-
lungen wird der Beitrag entsprechend dem Zeitpunkt der 
Veränderung richtig gestellt. Er darf jedoch nicht geringer 
werden als der Mindestbeitrag, der nach dem Tarif des 
Versicherers zur Zeit des Versicherungsabschlusses galt. 

Beim Fortfall eines Risikos wird der etwaige Minderbeitrag 
vom Eingang der Anzeige ab berechnet. 

2.3  Unterlässt es der Versicherungsnehmer, die obige Anzeige 
rechtzeitig zu erstatten, so kann der Versicherer für die 
Zeit, für welche die Angaben zu machen waren, an Stelle 
der Beitragsregulierung (Ziffer 2.1) als nachzuzahlenden 
Beitrag einen Betrag in Höhe des für diese Zeit bereits ge-
zahlten Beitrags verlangen. Werden die Angaben nach-
träglich, aber noch innerhalb zweier Monate nach Empfang 
der Aufforderung zur Nachzahlung gemacht, so ist der Ver-
sicherer verpflichtet, den etwa zu viel gezahlten Betrag des 
Beitrags zurückzuerstatten. 

2.4  Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Versi-
cherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre 
Anwendung. 

3. Beitragsrückerstattung 

3.1  Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Ver-
tragszeit oder wird es nach Beginn der Versicherung rück-
wirkend aufgehoben, oder ist es von Anfang an nichtig, 
gebührt dem Versicherer Beitrag oder Geschäftsgebühr 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (z. B. §§ 
39 und 80 VVG). 

3.2  Endet das Versicherungsverhältnis infolge Kündigung im 
Schadenfall (§ 9 Ziffer 2), so gebührt dem Versicherer der 
Teil des Beitrags, welcher der abgelaufenen Versiche-
rungszeit entspricht. 

§ 9 Vertragsdauer und Kündigung 

1. Der Versicherungsvertrag ist für die vereinbarte Dauer ab-
geschlossen. 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Versicherungsvertrag um jeweils ein Jahr, 
wenn nicht dem Vertragspartner spätestens 3 Monate vor 
dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine Kündigung 
in Schriftform zugegangen ist. 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Versicherungsvertrag, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als 3 Jahren kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten 
Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die 
Kündigung muss dem Versicherer spätestens 3 Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres in Schriftform zuge-
gangen sein. 

2. Das Versicherungsverhältnis kann nach Eintritt eines Ver-
sicherungsfalls gekündigt werden, wenn eine Schadenzah-
lung geleistet wurde oder der Haftpflichtanspruch rechts-
hängig geworden ist oder der Versicherer die Leistung der 
fälligen Entschädigung verweigert hat. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform 
spätestens einen Monat nach der Schadenzahlung oder 
der Rechtshängigkeit des Haftpflichtanspruchs oder der 
Leistungsverweigerung des Versicherers zugegangen sein. 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach dem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens je-
doch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres wirk-
sam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

3. Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz ins 
Ausland, ist der Versicherer berechtigt, den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform zu 
kündigen. 

4. Die Kündigung ist nur dann rechtskräftig erklärt, wenn sie 
dem Versicherer innerhalb der jeweils vorgeschriebenen 
Frist zugegangen ist. 

5. Wenn versicherte Risiken vollständig und dauernd in Weg 
fall kommen, erlischt die Versicherung bezüglich dieser Ri-
siken. Kommt der Hauptberuf in Wegfall, gilt für die Bei-
tragsbemessung von dem Zeitpunkt des Wegfalls an ein 
bisheriger Nebenberuf als Hauptberuf. 

§ 10 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
3 Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allge-
meinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer gemeldet worden, ist die Verjährung von der 
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die 
Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in 
Textform zugeht. 

§ 11 Vorvertragliche Anzeigefrist des Versicherungsneh-
mers 

1. Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Versi-
cherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen. Soll eine andere Person versichert 
werden, so ist auch diese neben dem Versicherungsneh-
mer für die wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige ri-
sikoerheblicher Umstände und die Beantwortung der Fra-
gen verantwortlich. Der Versicherungsnehmer ist auch 
insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertrags-
erklärung aber vor Vertragsannahme der Versicherer in 
Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. Gefahrer-
heblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Ent-
schluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag 
überhaupt oder zu dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

2. Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerhebli-
chen  Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so 
behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis ge-
habt oder dies arglistig verschwiegen. 

3. Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrer-
heblichen Umständen berechtigen den Versicherer vom 
Vertrag zurückzutreten. 

Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die 
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unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrläs-
siger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-
de, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hät-
te. 

4. Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un-
vollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für 
den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in 
diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

5. Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versiche-
rer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Mo-
nat in Schriftform kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

6. Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen 
des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der 
Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertre-
ten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.  

7. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 
mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers in 
Schriftform fristlos kündigen. 

8. Der Versicherer muss die ihm nach den Ziffern 3 bis 7 zu-
stehenden Rechte innerhalb eines Monats in Schriftform 
geltend machen. Dabei hat er die Umstände anzugeben, 
auf die er seine Erklärung stützt. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, 
die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die 
er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Um-
stände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn 
für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. Dem Versi-
cherer stehen die Rechte nach den Ziffern 3 bis 7 nur zu, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf die Folgen der Anzeigepflichtverlet-
zung hingewiesen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 3 bis 7 ge-
nannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige 
kannte. 

9. Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 

Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der An-
fechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

§ 12 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers während 
der Vertragslaufzeit 

1. Treten Umstände, die für die Übernahme des Versiche-
rungsschutzes Bedeutung haben, nach Abgabe der Ver-
tragserklärung und vor Zugang des Versicherungsscheins 
beim Versicherungsnehmer ein oder ändern sich die bei 
Abgabe der Vertragserklärung angegebenen Umstände, ist 
der Versicherungsnehmer gleichfalls verpflichtet, dies in 
Textform anzuzeigen. Unrichtige Angaben zu den Gefahr-
umständen oder das arglistige Verschweigen sonstiger Ge-
fahrumstände können den Versicherer berechtigen, den 
Versicherungsschutz zu versagen. 

2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer 
auf Befragen unverzüglich alle nach Vertragsschluss ein-
tretenden, die übernommene Gefahr erhöhenden Umstän-
de in Textform mitzuteilen. Dies gilt sowohl für die vom 
Versicherungsnehmer als auch von Dritten mit Duldung 
des Versicherungsnehmers verursachten Gefahrerhöhun-
gen. 

§ 13 Anzuwendendes Recht und Sprache 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. Die Vertragsspra-
che ist deutsch. 

§ 14 Gerichtsstand 

1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-
sicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Erman-
gelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

2. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müs-
sen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei 
dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz  
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines ge-
wöhnlichen Aufenthaltes zuständig ist. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das 
zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder-
lassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsge-
sellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft des Bür-
gerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnergesell-
schaft ist. 

3. Sind der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung. 

§ 15 Anzeigen, Willenserklärungen und Anschriftenände-
rung 

1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklä-
rungen sind in Textform abzugeben, sofern nicht etwas an-
deres bestimmt ist des Versicherers oder an die im Versi-
cherungsschein oder dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-



Allgemeine Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden (AVB) – Fassung Juli 2012 

AH0500 11/01.2015 Seite 8 von 8 

lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
Die Erklärung gilt 3 Tage nach der Absendung des Briefes 
als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer 
Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

3. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen 
Gewerbebetrieb abgeschlossen, findet bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Nr. 
2 entsprechend Anwendung. 

§ 16 Sozien 

1. Als Sozien gelten Personen, die ihren Beruf nach außen 
hin gemeinschaftlich ausüben, ohne Rücksicht darauf, ob 
sie durch Gesellschaftsvertrag oder einen anderen Vertrag 
verbunden sind. 

2. Der Versicherungsfall auch nur eines Sozius gilt als Versi-
cherungsfall aller Sozien. Der Versicherer tritt für diese zu-
sammen mit einer einheitlichen Durchschnittsleistung ein. 
Dieser Durchschnittsversicherungsschutz besteht (nach 
Maßgabe des § 7 Ziffer 1) auch zugunsten eines Sozius, 
der Nichtversicherungsnehmer ist. 

3. Einen Ausschlussgrund nach § 4 oder ein Rechtsverlust 
nach § 3 Ziffer 7 sowie nach § 6 Ziffer 1 und 2, der in der 
Person eines Sozius vorliegt, geht zu Lasten aller Sozien. 
Soweit sich ein Rechtsverlust nach § 6 Ziffer 1 an eine Un-
terlassung knüpft, wirkt das Tun eines Sozius zugunsten 
aller Sozien. 

4. Für die zu Ziffer 2 erwähnte Durchschnittsleistung gilt fol-
gendes: 

a) Die Leistung auf die Haftpflichtsumme ist in der Weise 
zu berechnen, dass zunächst bei jedem einzelnen So-
zius festgestellt wird, wie viel er vom Versicherer zu er-
halten hätte, wenn er, ohne Sozius zu sein, alleine ein-
zutreten hätte (fiktive Leistung), und sodann die Summe 
dieser fiktiven Leistung durch die Zahl aller, auch der 
Nichtversicherungsnehmer, geteilt wird; 

b) Bezüglich der Kosten sind die Bestimmungen in § 3 Zif-
fer 6 in sinngemäßer Verbindung mit den vorstehenden 
Bestimmungen anzuwenden. 

§ 17 Mitarbeiter 

Die Anstellung eines zuschlagspflichtigen Mitarbeiters, der 
nicht Sozius im Sinne des § 16 Ziffer 1 ist, gilt als Erweite-
rung des versicherten Risikos nach § 8 Ziffer 2. 

Wird trotz Aufforderung die Anstellung eines Mitarbeiters 
nicht angezeigt, so verringert sich dem Versicherungs-
nehmer gegenüber die Leistung des Versicherers, wie 
wenn der Mitarbeiter Sozius im Sinne des § 16 Ziffer 1   
wäre. 

In Ansehung solcher Verstöße, die vor Ablauf der Frist des 
§ 8 Ziffer 2.1 oder nach Bezahlung des Mitarbeiterzuschla-
ges erfolgt sind, deckt die Versicherung im Rahmen des 
Versicherungsvertrages auch Haftpflichtansprüche, die un-
mittelbar gegen die Mitarbeiter erhoben werden (§ 7 Ziffer 
1). 

§ 18 Risikowegfall 

Wenn eine zur Berufsausübung des Versicherungsneh-
mers erforderliche amtliche Zulassung aufgehoben wird, 
gilt das versicherte Risiko im Sinne von § 9 Ziffer 6 als 
weggefallen. 

 


